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Einführende Gedanken 

Dies sind Empfehlungen zur Auslegung der in § 71 Abs. 2 PBG zur Beurteilung vorgegebenen Qualitätsmerkmale. 
Die Baubehörde hat diese mit Beschluss vom 5. Februar 2014 in Kraft gesetzt. 
 

Unterlagen 

Generell ist zusammen mit den üblichen Baugesuchsunterlagen ein ausführlicher Projektbeschrieb, der die Arealüber-
bauungswürdigkeit ausführt sowie ein Modell des Arealüberbauungsprojekts mit der angrenzenden Umgebung einzu-
reichen.  

In diesem Projektbeschrieb ist ebenfalls darzulegen, in wie fern der Erhalt der Qualitäten der Arealüberbauung durch 
zukünftige Veränderungen des Fassadenbilds (z. B. Verglasung, Wintergärten) oder der Umgebung (z. B. Garten-
häuser) gesichert werden kann. 

Die Baubehörde behält sich vor, auf Kosten des Gesuchstellers, externe Fachpersonen zur gesamthaften städte-
baulichen Begutachtung beizuziehen. 

Die rechtliche Sicherung des plangemässen Bestandes der mit dem Arealüberbauungsbonus honorierten hohen Über-
bauungsqualitäten erfolgt im Sinne von § 73 PBG durch Erlass von Nebenbestimmungen im baurechtlichen Entscheid. 

Ortsanalyse 
Jeder Entwurfstätigkeit hat eine detaillierte Analyse des Ortes voranzugehen. 

Die Charakteristik der bestehenden, baulichen Strukturen und der Landschaft, sowie prägnante Elemente, z. B. schützenswerte 
Bauten, Anlagen und Landschaftselemente und die Erschliessungssysteme für den privaten Verkehr, für Fussgänger und Velofah-
rer sollen erkannt und berücksichtigt werden. In den §§ 71 und 72 PBG ist die Beurteilung von Arealüberbauungen geregelt. Da 
die Merkmale im PBG nicht näher umschrieben sind, sollen die Anforderungen nachfolgend exakter definiert werden: 

- Beziehung zum Orts- und Landschaftsbild 
- kubische Gliederung und der architektonische Ausdruck 
- Umfang und Gestaltung der Freiflächen 
- Wohnlichkeit und Wohnhygiene 
- Versorgungs- und Entsorgungslösung 
- Art und Grad der Ausrüstung 

 

Rechtliche Situation 

Die Art. 23–25 der Bau- und Zonenordnung (Stand: 5. Februar 2014) regeln die Zulässigkeit von Arealüberbauungen. 

Demnach sind Arealüberbauungen nur in den Zonen Z 3.1, W2M 1.5, W2D 1.9 und W3 2.3 zulässig. Die Mindest-
fläche beträgt 4‘000 m2.  

Je nach Zone kann eine Erhöhung der Baumassenziffer gewährt werden.  

Zudem ist innerhalb der Hülle, die sich aufgrund der zonengemässen Gebäude- und Firsthöhe ergibt, die Zahl der 
Voll- und Dachgeschosse frei.  
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Geringe Dichte (< 50 K/ha) 

Gebiete mit besonderen landschaftlichen Qualitäten (landschaftlich empfindli-
che Lagen), qualitätsvoller Durchgrünung und lockerer Siedlungsstruktur 
(durchwegs offene Bebauung). Die durch Einfamilienhäuser geprägten Gebiete 
sind in ihrer Qualität zu erhalten und im Rahmen der vorgegebenen geringen 
Dichte und lockeren Bebauungsstruktur schonungsvoll weiterzuentwickeln. 
Arealüberbauungen sind in diesem Gebieten grundsätzlich nicht möglich. 

Mittlere Dichte (50 - 100 K/ha) 

Lockere/halboffene Bebauungen in Abwechslung mit zahlreichen dichteren 
Überbauungen (u. a. Arealüberbauungen) charakterisieren diese Gebiete. Die 
Freiräume bilden nach wie vor Identifikations- und Qualitätsmerkmal. Zahlrei-
che öffentliche Anlagen (Schulen) sowie der historische Kernbereich Dietlikons 
prägen das Bild dieser Gebiete nicht unwesentlich (auch funktional). 

Hohe Dichte (> 100 K/ha) 

Gebiete mit hoher Dichte verfügen hinsichtlich Erschliessung und Zentralität 
mehrheitlich bereits über eine hohe Standortgunst. In Dietlikon sind dies das 
Zentrum Ortsmitte und die Wohngebiete, welche sich als Dichteband vorwie-
gend südlich der Bahnhofstrasse resp. der Bahnlinie entlang ziehen. Nebst der 
hohen Dichte zeichnen sich diese Gebiete durch eine deutlich erhöhte Nut-
zungsmischung aus (Interaktion). 

Zentrum Ortsmitte 

Aus dem Leitbild Siedlungsentwicklung „Strategie/Entwicklung 2020“ geht her-
vor, dass das Zentrum „Ortsmitte“ gestalterisch aufgewertet und funktional ge-
stärkt werden soll: "Das Zentrum Bahnhofstrasse soll im Hinblick auf eine bes-
sere Belebung und zur Attraktivitätssteigerung für die Kundschaft gestalterisch 
aufgewertet und in seiner identitätsstiftenden Funktion gestärkt werden. Dabei 
sollen auch die Zentrumseingänge auf der Bahnhofstrasse ortsbildgerecht aus-
gestaltet werden. Die Aufhebung des Bahnübergangs ist zu prüfen." 

Spezialfall: Bauen in bestehenden Arealüberbauungen 

Oftmals möchten einzelne Grund- oder Stockwerkeigentümer zu einem späteren Zeitpunkt Verglasungen, Witterungs-
schütze, Gartenhäuser, etc. oder gar ganze Wintergärten erstellen. Meist werden jedoch völlig unterschiedliche Varianten 
präsentiert, welche meist weder untereinander korrespondieren, noch sich in die Arealüberbauung gut integrieren lassen. 
Die gute Gesamtwirkung, welche gemäss den erhöhten Anforderungen nach § 71 PBG verlangt wird, kann somit nicht ge-
währleistet werden. 

Um dieser Problematik entgegenzutreten, hat die Baubehörde am 17. Juni 2009 einheitliche und verbindliche Beurteilungs-
regeln aufgestellt und im kommunalen Publikationsorgan veröffentlicht.  

So muss die Arealüberbauung als Gesamtes wahrgenommen und beurteilt werden. Einzellösungen und Varianten für ein-
zelne Gebäude einer gesamten Überbauung werden grundsätzlich nicht toleriert. Es sind Gesamtkonzepte über die ganze 
Überbauung (ob es sich um Miet- oder Eigentumswohnungen handelt spielt keine Rolle) einzureichen. Diese Konzepte müs-
sen wiederum die Kriterien an Arealüberbauungen erfüllen. Sie haben mindestens Angaben über die Dimensionierung und 
die Farb- und Materialgebung zu enthalten. Auch diese haben eine gute Gesamtwirkung zu erreichen und müssen den er-
höhten Anforderungen an Arealüberbauungen entsprechen. 

Da vielerorts Arealüberbauungen bestehen, wurden in der Vergangenheit bereits Bauten innerhalb dessen bewilligt und er-
stellt. Diese Bauten geniessen im Sinne von § 357 PBG Bestandesgarantie und müssen nicht Bestandteil von Gesamtkon-
zepten sein.  Die Bestandesgarantie gilt somit nur für Bauten, welche vor dem 17. Juni 2009 bewilligt wurden. Die Bestan-
desgarantie erfasst nicht nur bewilligte, sondern auch bewilligte aber noch nicht ausgeführte Bauprojekte vorbehältlich § 
322 PBG (Gültigkeit der Baubewilligung).  

Für Bauten, welche ohne Baubewilligung erstellt wurden, gelten die Grundsätze nach § 340 PBG (Bauen ohne Baubewilli-
gung). Eine Baubewilligung kann unter Berufung auf den Vertrauensgrundsatz nach dreissig Jahren ersessen werden. Eine 
unbestimmte, kürzere Frist wird aber unter anderem angenommen, wenn der baurechtswidrige Zustand offensichtlich war. 
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Das Bauvorhaben 
darf nicht isoliert 
für sich alleine be-
trachtet werden. Es 
ist eine Gesamtab-
wägung aller Fakto-
ren im Umfeld des 
Bauvorhabens vor-
zunehmen. Der 
Charakter der bau-
lichen Umgebung 
ist massgebend.  

Das Bauvorhaben 
muss sich gut in die 
Siedlungsstruktur 
integrieren. Beson-
dere Beachtung ist 
der Geländetopo-
grafie, dem Sied-
lungsrand, den Na-
turschutzobjekten 
und allfälligen In-
ventarobjekten des 
Natur- und Heimat-
schutzes zu schen-
ken. 

Die kubische Glie-
derung der Gebäu-
de, deren Stellung 
zueinander mit ge-
stalterischer Umset-
zung gemeinsam 
nutzbarer Aussen-
räume muss eine 
klare, einheitliche 
Architektursprache 
aufweisen. Insbe-
sondere auch deren 
Bezug zum öffent-
lichen und halböf-
fentlichen Raum,    
z. B. Strassen, We-
ge, Grünverbin-
dungen, Bachläufe 
usw., die äussere 
Gestaltung der Bau-
kuben und deren 
Proportionen. Diese 
muss eine fundierte 
Auseinandersetzung 
des Projektverfas-
sers mit den städte-
baulichen und ob-
jektspezifischen An-
forderungen erken-
nen lassen und sich 
konzeptionell in 
einer eigenständi-
gen Gesamtgestal-
tung der Überbau-
ung manifestieren. 

Die Gestaltung der 
Fassaden soll die 
Gliederung der Ge-
bäudevolumen un-
terstützen. Gebäu-
degliederung, Ge-
staltung der Balko-
ne und Vordächer 
sind harmonisch 
aufeinander abzu-
stimmen. Durch die 
Gestaltung der 
Fassaden wird die 
Nutzung der Räu-
me lesbar. 

Hauseingänge sind 
sinnvoll und formal 
adäquat zu gestal-
ten. Die Materiali-
sierung unterstützt 
die kubische Glie-
derung der Gebäu-
dekörper und die 
Gestaltung der 
Fassaden. 

Die gewählte Dach-
form soll den archi-
tektonischen Aus-
druck der Gebäude 
unterstützen. Dach-
form und beabsich-
tigte Nutzung sind 
sinnvoll aufeinander 
abzustimmen.  

Die Dachflächen 
sollen nicht durch 
Aufbauten, Ein-
schnitte und der-
gleichen stark ge-
stört und aufge-
rissen werden. Lift-
schächte, Kamine 
und dergleichen 
sind in die architek-
tonische Gestaltung 
mit einzubeziehen. 
Dasselbe gilt für 
Sonnenkollektoren 
oder Solarzellen. 

Die Materialisierung 
der Dachflächen un-
terstützt den archi-
tektonischen Aus-
druck des Daches. 

Die Gestaltung der 
privaten, halböffen-
tlichen und öffentli-
chen Grünflächen 
sowie die Anlagen 
für Auto-, Velo-, 
Fussgängerverkehr 
und die Parkie-
rungsmöglichkeiten 
müssen im Kontext 
mit der weiteren 
Umgebung und der 
Zweckbestimmung 
der Gebäude ste-
hen.  

 

Das Parkierungs- 
und Erschliessungs-
konzept muss klar 
gegliedert sein. Es 
ist sicherzustellen, 
dass die Zufahrten 
am richtigen Ort 
und die Anschlüsse 
an die Strassen 
normgerecht aus-
geführt werden. 

Pflichtparkplätze 
für die Bewohner 
einer Arealüber-
bauung sind grund-
sätzlich immer in 
einer Unterniveau-
garage zu erstellen. 
Der Anschluss an 
bestehende Anla-
gen (z. B. bezüglich 
Zufahrt) wird be-
grüsst. Sofern mö-
glich, sind auch Be-
sucherabstellplätze 
unter Terrain anzu-
ordnen. 

Die Lärmbelastung 
durch den Verkehr 
ist in der Organisa-
tion der Grundrisse 
zu berücksichtigen. 

Es müssen ein Teil 
der erforderlichen 
Zweiradabstell-
plätze oberirdisch 
ausgewiesen sein. 
Diese sind dezen-
tral, dem Erschlies-
sungskonzept an-
gepasst, anzuord-
nen. 

Die Abstellanlagen 
sind mit einem Wit-
terungsschutz sowie 
einer zweckmäs-
sigen Sicherung ge-
gen Diebstahl zu 
versehen. 

Öffentlichen Anlie-
gen wie die Ge-
währleistung von 
Querverbindungen 
zwischen angren-
zenden Quartieren 
ist Rechnung zu 
tragen. 

Es sind möglichst 
grosse, zusammen-
hängende und ver-
kehrsfreie Grünflä-
chen zu schaffen. 
Eine differenzierte 
Gestaltung der 
Grünflächen in pri-
vate, halböffentliche 
und öffentliche Zo-
nen ist anzustreben; 
die Bepflanzung 
muss die Gestaltung 
der verschiedenen 
Zonen unterstützen. 

Auf Einfriedungen, 
geschlossene und 
offene, ist möglichst 
zu verzichten. Alter-
nativ sind diese mit-
tels Bepflanzungen 
umzusetzen. 

Vorhandene, mar-
kante Elemente wie 
Bäume, Baumgrup-
pen oder offene 
Bachläufe müssen in 
die Gestaltung mit 
einbezogen wer-
den. Eingedolte 
Bachläufe sind nach 
Möglichkeit wieder 
zu öffnen. 

Interne Erschlies-
sungswege, Fuss-
wege und Plätze 
sollten vielfältig 
nutzbar gestaltet 
sein. Die Gestal-
tung der Freiflä-
chen ist ein wichti-
ger Faktor in der 
Beziehung und der 
Einbindung des Pro-
jektes in die vorhan-
denen Strukturen. 

Der Anschluss der 
internen Erschlies-
sung an das öf-
fentliche Netz hat 
sinnvoll zu erfolgen. 
Sofern möglich, ist 
auch der Anschluss 
an Fusswege von 
Nachbargrundstück
en anzustreben.  

Hauseingänge, Auf-
enthaltsbereiche 
und Plätze im Aus-
senbereich sollen 
behindertengerecht 
ausgestaltet wer-
den. 

Einer attraktiven, 
sich vom üblichen 
Standard abheben-
den und konzep-
tionell durchdach-
ten Ausstattung von 
gemeinsamen Anla-
geteilen mit zen-
tralen Begegnungs-
stätten, mit gut 
gestalteter, be-
nutzergerechter 
Möblierung, mit be-
darfsgerechten 
Spielplätzen und 
Spielgeräten, aus-
reichend dimensio-
nierten und zusam-
menhängenden 
Rasen- und Hartflä-
chen ist grosse Be-
achtung zu schen-
ken. Der Umge-
bungsplan muss 
deshalb mit der 
Baueingabe einge-
reicht werden. 

Im Umgebungsplan 
müssen neben der 
Bepflanzung auch 
alle baulichen 
Massnahmen wie 
Parkplätze, Stras-
sen, Wege, Trep-
pen, Mauern, Ein-
friedungen, Elektro-
verteilkästen, Trans-
formatoren, Auf-
gänge aus Tief-
garagen, Schöpfe 
usw., alle Spiel-
plätze, Abstellplät-
ze von Containern, 
Kompostanlagen, 
Pflanzgärten und 
Briefkastenstand-
orte und das Be-
leuchtungskonzept 
enthalten sein. 

Beim Bepflan-
zungsplan ist da-
rauf zu achten, 
dass einheimische, 
standortgerechte 
Bäume und Pflan-
zen aus schwei-
zerischer Produk-
tion gewählt wer-
den. 

Die Orientierung 
bzw. Ausrichtung 
der Wohnräume 
darf gesamthaft mit 
den gesetzlich vor-
geschriebenen Fen-
stern nicht mehr-
heitlich nach dem 
Sektor Nordost/ 
Nordwest gerichtet 
sein.  

Bei allfällig redu-
zierten Gebäude-
abständen darf kei-
ne wesentliche Be-
einträchtigung 
durch Schattenwurf 
erfolgen. Im Zwei-
felsfall ist ein ent-
sprechender Nach-
weis in Form eines 
Schattendiagramms 
beizubringen. 

Gute Möblierbarkeit 
der Räume, Flexibi-
lität der Grundrisse, 
Veränderbarkeit der 
Wohnungsgrössen 
sind anzustreben. 

Die Möglichkeit der 
Aussenraumnutzung 
mittels Sitzplatz, 
Balkon, Terrasse 
sollte für jede 
Wohnung mit Aus-
nahme der Dach-
wohnungen erfüllt 
sein.  

Allfällige Gemein-
schaftsräume sind 
sinnvoll in die Über-
bauung zu integrie-
ren. 

Es ist sicherzustellen, 
dass die Kehrichtcon-
tainerplätze gut zu-
gänglich sind und für 
Kehrichtfahrzeuge aus-
reichende Wendemö-
glichkeiten auf Kehr-
plätzen bestehen.  

Die Entsorgungsanla-
ge ist so zu gestalten, 
dass sie nur unterge-
ordnet in Erscheinung 
tritt. Die Sammelstel-
len sind witterungsge-
schützt zu erstellen. 
Allfällige Anlagen sind 
nach Möglichkeit aus-
reichend mittels Be-
planzungen einzufas-
sen 

Die Kehrichtcontai-
nerplätze sind an das 
interne Verbindungs-
netz anzuschliessen. 

Die Erlangung des 
Arealüberbauungsbo-
nus für Wohn- und 
Dienstleistungsbauten 
ist abhängig von der 
Umsetzung des von 
den Kantonen ge-
tragenen MINERGIE-
Standards oder der 
Umsetzung eines 
gleichwertigen bzw. 
besseren Gebäude-
standards. 

Informationen zum 
Nutzen und Konzept 
von 
im Internet unter 
www.minergie.ch 
abrufbar 

Es ist zudem ein Ener-
giekonzept beizubrin-
gen, welches den Vor-
gaben des kommuna-
len Energieplans ent-
spricht und eine ratio-
nelle Energienutzung 
sicherstellt. 

 


